
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

EHRENORDNUNG 
Polizeisportverein Freital e.V. 
Version: 1 Stand: 09_25 Gültig ab: 03.09.2025 



Gebührenordnung des Polizeisportverein Freital e.V. 

Version: 1 Seite 1 von 2 gültig ab 03.09.2025 

 

 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
§ 1 Geltungsbereich und Grundsätze .................................................................................................. 2 
§ 2 Gültigkeit der Ehrenordnung .......................................................................................................... 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Gebührenordnung des Polizeisportverein Freital e.V. 

Version: 1 Seite 2 von 2 gültig ab 03.09.2025 

 

 

 
§ 1 Geltungsbereich und Grundsätze 
 
Der Polizeisportverein Freital e.V. kann aktive Mitglieder, Trainer, Übungsleiter, Kampfrichter, 
Funktionäre ehren.  
 
Vorschläge über Ehrungen anderer Mitglieder können jederzeit schriftlich an den Hauptauschuss 
herangetragen werden. 
 
Der Hauptauschuss berät über die Vorschläge zur Ehrenmitgliedschaft und beschließt, ob der 
Vorschlag zur Mitgliederversammlung zur Abstimmung kommen soll.  

 
§ 2 Gültigkeit der Ehrenordnung 

Die Ehrenordnung gilt ab 3. September 2025 nach Beschlussfassung durch den Hauptausschuss 
am 3. September 2025. Die Ehrenordung hat Gültigkeit, bis durch den Hauptausschuss eine 
Änderung beschlossen wird. 


